
                                       
            

 

 

 

 

Turnierordnung 
 

 

1. Ausrichter ist die Jugendabteilung des SV 1930 Steinfurth.  

 

2. Alle Spiele werden nach den Bestimmungen des Hessischen Fußball Verband sowie 

nach dieser Turnierordnung ausgetragen.  

 

3. Spielberechtigt sind nur Spieler mit einem gültigen Spielerpass.  

 

4. Tritt in einer Vorrundengruppe Punktgleichheit auf, entscheidet der direkte Vergleich 

untereinander, in der Reihenfolge 

 

a. erreichte Punktzahl 

b. Tordifferenz 

c. mehr erzielte Tore 

 

Sind diese gleich, so zählt die Tordifferenz aus allen Gruppenspielen. Ist auch diese 

gleich, entscheidet die höhere Anzahl der geschossenen Tore.  

 

Ist auch dann keine Entscheidung möglich, so wird diese durch Strafstoßentscheid 

herbeigeführt (je fünf Schützen).  

 

5. Eine Verwarnung wird durch das Anzeigen einer 2.min Strafe deutlich gemacht.  

 

6. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Körper- und Sachschäden und behält 

sich Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden Mannschaften 

sind.  

 

7. Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende 

Turnierordnung und alle Entscheidungen der Turnierleitung an. 

 

 

        Steinfurth den 04.08.2018  
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